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Die Bombardierung von Schweizer Gebiet.

ii.
Zürich.

An jenem verhängnisvollen Sonntag des 4. März
1945 erfolgte in Zürich 0932 Fliegeralarm. Die im
Dienste stehende Luftschutztruppe erstellte die
Bereitschaft, soweit es ihr die zur Verfügung
stehenden Mittel erlaubten. Es bestehen sicher
keine Meinungsverschiedenheiten darüber, dass
bei grössern Ortschaften und vorab in Städten wie
Zürich mit Anmarschwegen bis zu 4 km, wie es
bei dieser Bombardierung der Fall war, nur ein
motorisierter Einsatz innert nützlicher Frist
erfolgen kann. Es müssten aber dann auch Mittel
und Wege gefunden werden, die im Dienste
stehenden Motorfahrzeuge mindestens bei Fliegeralarm

so zu placieren, dass sie der einzusetzenden
Truppe sofort zur Verfügung stehen und nicht
8—10 Minuten verstreichen, bis die Truppe
verladen werden kann, wie das in Zürich der Fall
war.

Der Bombenabwurf erfolgte 1020 (der
Erdbebendienst der Meteorologischen Zentralanstalt
notierte 101943) durch eine aus der Richtung Lim-
mattal anfliegenden Sechserstaffel von amerikanischen

Bombern, die von den verschiedenen
Meldeorganen des Luftschutz-Bat. sofort gemeldet wurden.

Ueber das Ausmass der Bombardierung
orientiert die Kartenskizze (Abb. 1).

Zwei Häuser wurden vollständig zerstört. Die
Ueberreste des einen zeigt Abb. 2. Sechs Häuser
wurden stark beschädigt (Abb. 3). An 50 Häusern

wurden Dach- und Fensterschäden und an weitern

300 Häusern leichtere Schäden festgestellt.
An Menschenopfer sind zu beklagen fünf Tote.

Zehn Verletzte müssten in Spitalbehandlung
verbracht werden und fünf wurden ambulant
behandelt. Obdachlose zählte man 69.

Als Besonderheit kann erwähnt werden, dass

die Angreifer offenbar eine Zielmarkierungsbombe

abgeworfen haben, wie das auch bei
Tagesangriffen in Deutschland beobachtet werden
konnte. Es muss sich um einen grössern Behälter
handeln, der dann kleine, runde Blechbüchsen
abgibt, aus denen ein rotes und rot brennbares Pulver

verstreut wird. Mehrere dieser Büchsen blieben

offenbar «Blindgänger».
Die zwei leichtern Brandausbrüche konnten

durch die Hausfeuerwehren gelöscht werden.
Berufs- und Pflichtfeuerwehr arbeiteten

gemeinsam mit den Truppen des Luftschutzes, die

wegen der unglücklichen Verhältnisse des MWD
im Einsatz vorerst behindert waren. Es handelte
sich hauptsächlich um Bergungs- und nachher
um Räumungsarbeiten.

Die ILO des Gaswerkes, der die ersten
Schadenmeldungen auf zivilem Wege zugegangen waren,
wurde zum Abtrennen einer beschädigten
Gasleitung eingesetzt. Das im Merkblatt befohlene
Schliessen der Gashaupthahnen in den Häusern
war nirgends geschehen und wurde von der
eingesetzten Mannschaft nachgeholt. (Abstumpfung

gegen die Fliegeralarme.) Es müssten mit
71
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